
Zweifelsohne ist es „nur zu 
menschlich“, immer wieder einmal 
rein emotional auf Fehler von
Mitarbeitern zu reagieren. „Ein 
Arbeitgeber muss sich aber im 
Klaren darüber sein“, so Haus-
egger, „dass derartige Reaktionen 
nicht zur konstruktiven Weiter-
entwicklung von Beziehungen in-
nerhalb der Praxis führen.“

Welche Helferin meldet sich 
schon freiwillig, wenn ihr Chef 
seinen Unmut in die Praxis brüllt? 
Und wenn sich eine meldet, hat sie 
sicher kein gutes Gefühl dabei. 
„Wäre ja noch schöner, wenn dum-
me Fehler auch noch mit guten 
Gefühlen verbunden sein sollen“, 
ließe sich dagegen einwenden. 
„Doch genau das sollte das Ziel 
sein“, meint Hausegger. „Fehler 
müssen zugelassen werden, denn 
sie sind nur zu menschlich.“

Fehler „positiv“ erleben

Nachsicht ohne Nutzen wäre al-
lerdings fehl am Platz. „Man muss 
dafür sorgen, dass jeder seine
Fehler möglichst nur einmal macht 
und daraus lernt“, betont die Mar-
ketingexpertin. „Das geht am bes-

ten, wenn diese Fehler tief ins
Bewusstsein eingegraben werden, 
und zwar als einschneidendes,
positives Erlebnis.“

Positive Erfahrungen haften viel 
tiefer als emotionale Negativ-
erfahrungen, bei denen immer die 
Tendenz zum Verdrängen auf-
taucht. Bleibt also die Frage: „Wie 
macht man Fehler zu positiven
Erlebnissen?“ Hausegger empfiehlt 
professionellen Umgang damit, „in 
der Gewissheit, dass es die Praxis 
nicht weiterbringt, wenn nach 
Schuldigen gefahndet wird.“ Wer-
den die Ursachen für den Fehler 
erkannt und von allen verstanden, 

dann können die Praxis und alle 
Beteiligten einen enormen Nutzen 
daraus ziehen.

„Verstehen gelingt aber nur dann, 
wenn der Verstand eingeschaltet 
werden kann und nicht von Angst, 
Wut, Demütigung und anderen
negativen Gefühlen blockiert ist“, 
gibt Hausegger zu bedenken. „Die 
besten Voraussetzungen dafür be-
stehen in einem offenen, vertrau-
ensvollen Arbeitsklima. Dort lernt 
man gern und intensiv, hat keine 
Angst vor Fehlern, sondern sorgt
in professioneller Weise dafür, dass 
sie erkannt und nicht wiederholt 
werden.“ MD 

Dem Fehlerteufel trotzen
Professionelles Personal-Management setzt auf konstruktive Konfliktbewältigung

Michael Dihlmann

Ressortleiter  Praxis & Wirtschaft

0664/144 98 94, michael@dihlmann.at

Typische Landapotheke
In den vergangenen Jahren mussten zahl-
reiche ärztliche Hausapotheken neu gegrün-
deten öffentlichen Apotheken weichen. Ich 
selbst lebe an einem Ort, wo vor etwa einem 
Jahrzehnt einer modernen, zeitgerechten 
Arzneimittelversorgung der Vorrang vor dem 
„geschützten Hobby führender Ärztekam-
merfunktionäre“ gegeben wurde.
Die Praxis ist allerdings ernüchternd. Die 
umfangreichen Öffnungszeiten bedeuten 
gerade in Notfällen, dass zwar der Arzt ins 
Haus kommt, aber keine Medikamente ver-
fügbar sind – außer man fährt etwa 40 Kilo-
meter in die nächste diensthabende Apo-
theke, wo das benötigte Medikament wo-
möglich nicht lagernd ist. Kann man ja auch 
verstehen, schließlich ist das benötigte
Medikamentenspektrum bei uns in einer
typischen Landgemeinde mit zwei kleinen 
Allgemeinmedizinern und einem Zahnarzt 
„sehr umfassend“. Bleibt also nur der Weg in 
die nächste Stadt. Fazit: Alles sehr konsu-
mentenfreundlich im Sinne des Patienten 
und der Gesundheitsökonomie. 

„Wer hat das schon wieder verbrochen?“ – „Was immer der Grund für diesen
meist auch noch lautstark vorgebrachten Ausruf sein mag – so mit einem in der 
Praxis auftretenden Problem umzugehen, führt nur zu weiteren Schwierigkeiten“, 
weiß Viktoria Hausegger, Spezialistin für Ärztemarketing in Wien.
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Basler Versicherungs-AG
in Österreich, 1203 Wien
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Basler Versicherungs-AG
in Österreich, 1203 Wien

Strafrechtsschutz
Zusatzpaket für Ärzte

Bitte unbedingt ausfüllen:

Telefon:
Wo besteht der Basisschutz
Ihrer Berufs-/
Ordinationsrechtsschutz?

Versicherungsgesellschaft

Polizzennummer

Strafrechtsschutz
Zusatzpaket für Ärzte

– – – – – – 1 9 0 0 0

STRAFRECHTSSCHUTZ-ZUSATZPAKET FÜR ÄRZTE

Das Zusatzpaket ist die notwendige Ergänzung zu Ihrer bestehenden
Ordinations-/Berufsrechtsschutzversicherung. Es geht um Ihren Kopf!

Versicherte Personen:
Versichert ist der Versicherungsnehmer in Ausübung seiner ärztlichen Tätigkeit.

Die exklusiven Deckungsleistungen:
– Gesamtversicherungssumme € 250.000,– je Versicherungsfall ohne Jahresbegrenzung
– Deckung auch für zurückliegende Delikte, soweit noch keine Ermittlungshandlung

stattgefunden hat.
– Deckung auch bei Vorwurf eines Vorsatzdeliktes einschließlich qualifizierter Vergehen
– Übernahme der Kosten für private Sachverständigengutachten
– Deckung der Kosten eines Privatbeteiligten
– Strafkaution bis € 75.000,– zur Haftverschonung

Aktionsprämie (bis 31. 12. 2005):
die Jahresbruttoprämie beträgt € 190,00 inkl. Versicherungssteuer (statt € 375,00)
Bei Abschluss bis 31. 12. 2005 sichern Sie sich die Aktionsprämie für die gesamte Vertragszeit – auch
bei Verlängerung.

Geltungsbereich und Versicherungsdauer:
Europa; bei Erster Hilfeleistung des Arztes gilt der Versicherungsschutz weltweit.
Der Versicherungsschutz beginnt am Tage nach der Einzahlung. Die Versicherung
wird auf die Dauer eines Jahres abgeschlossen. Das Zusatzpaket wird automatisch
verlängert, falls keine schriftliche Kündigung bis 3 Monate vor Ablauf erfolgt.

Wichtig: Das Strafrechtsschutz-Zusatzpaket für Ärzte ist die notwendige Ergänzung zu
Ihrer bestehenden Ordinations-/Berufsrechtsschutzversicherung (Basisschutz).
Sollte noch kein Basisschutz bestehen, erhalten Sie nähere Information unter der
INFOLINE: 0316-325055 (Mo.–Do. 08–16 Uhr; Fr. 08–14 Uhr)
Die Erlagscheinallonge gilt als vorläufige Deckung bis zum Erhalt Ihrer Polizze.

Die Schadenabwicklung in der Sparte erfolgt ausschließlich durch die ROLAND Versicherungs-AG in 1030 Wien, Am Heumarkt 7.

Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung (ARB 2003), gültig ab 01. 07. 2003 sowie die Besonderen
Bedingungen für Universal-Straf-Rechtsschutz-Versicherung (USRB) der ROLAND Versicherungs-AG Direktion für Österreich in
1030 Wien, Am Heumarkt 7.

Vorstehende Deckung gilt subsidiär zu der im Versicherungsantrag benannten Berufs-Rechtsschutz-Versicherung. Diese ist in
Schadensfällen vorrangig in Anspruch zu nehmen. Sollte die Berufs-/Ordinationsrechtsschutz-Versicherung beendet oder im
Deckungsumfang verändert werden, ist Basler Versicherungs-AG unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Eine Verletzung dieser
Pflicht kann den Verlust des Versicherungsschutzes zur Folge haben.

Versicherungs-Aktiengesellschaft
in Österreich

Dr. I. Mayrhofer Dr. O. Bodner

PSK 00001080.603 / BLZ 60000, DVR: 0430277, HG Wien FN 91097 t, UID-Nr. ATU15366208

Basler Versicherungs-Aktiengesellschaft
in Österreich/Generaldirektion

Brigittenauer Lände 50–54
A-1203 Wien

Telefon 01-33160-0
Telefax 01-33160-200

Internet: www.basler.co.at
E-Mail: office@basler.co.at

PRAXIS & WIRTSCHAFT-GRÜNDUNGSSEMINAR

Vorschau Frühjahr 2006
Termine:

10. und 11.3. 2006:  Schlosshotel Hernstein,
2560 Hernstein/Niederösterreich

31.3. und 1.4. 2006:  Landhotel Traunsee,
4801 Traunsee/Oberösterreich

21. und 22.4. 2006:  Seehotel Jägerwirt, 
8864 Turracher Höhe/Steiermark

28. und 29.4. 2006:  Hotel de France, 1010 Wien
(o. Übernachtung, Euro 35,- Seminargebühr)

19. und 20.5. 2006:  Activ Sunny-Hotel Sonne, 
6365 Kirchberg/Tirol

Programm:
FR 15.30 bis 16.45 Uhr: Marketing und Standortanalyse
FR 16.45 bis 19.00 Uhr:  Ärztliche Aufklärung und Haftung,

Versicherungsmanagement
SA 9.30 bis 10.30 Uhr: Ärztliche Praxis im  Spannungsfeld
SA 10.45 bis 12:15 Uhr: Steuer und Betriebswirtschaft
SA 12:15 bis 13:30 Uhr: Maßgeschneiderte Finanzierung
SA 14:30 bis 15:30 Uhr: Praxis-EDV
SA 15:45 bis 17:00 Uhr: Praxisgründungs-Planspiel

Infos und Anmeldung:
Tel. 0316/32-50-55 oder 0664/8106403, Fax 0316/32-50-55-4; e-Mail: dagmar.
triller@basler.co.at; Seminargebühr: Euro 95,- (steuerlich absetzbar) Konto Nr. 
32029180000 bei der Ärztebank (BLZ 18130), Anmeldung und Überweisung spätes-
tens  14 Tage vor gewünschem Termin. Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl!

Auch Zeitungen und Zeitschriften 
prägen das Gesamtbild einer Or-
dination. Je aktueller und interes-
santer, desto attraktiver wird den 
Patienten Ihre Praxis erscheinen.

Auswahl für den Patienten 

Nicht dass diese Marketingmaß-
nahme überbewertet werden darf, 
aber: Alte und zerrissene Zeit-
schriften geben kein gutes Bild 
ab. Ebenso sollte die Wartezim-
merlektüre nicht unbedingt das 
persönliche Hobby des Arztes 
oder der Ärztin widerspiegeln. 
Ausschließlich Yacht- oder Golf-
zeitschriften geben im Regelfall 
kein gutes Bild ab.

„Nicht alle Zeitungen und 
Zeitschriften, die in einer Ordina-
tion aufliegen, können steuerlich 

abgesetzt werden“, betont Mag. 
Manfred Kenda, Steuerberater in 
Klagenfurt. Kosten für den Le-
sezirkel wurden bisher als Betriebs-
ausgabe anerkannt. Wie sieht es 
aber beispielsweise mit Tageszei-
tungen aus? „Dazu legen die Ein-
kommensteuer-Richtlinien fest“, 
so Kenda, „dass diese grundsätz-
lich nicht abzugsfähig sind.“

Der Ordinationsinhaber muss 
dem Prüfer also erklären, warum 
diese Zeitungen eine Betriebsaus-
gabe sein sollen. Kenda weiß ein 
Argument dafür: „Wenn man zu-
hause eine weitere Tageszeitung 
abonniert hat, wird das Finanz-
amt im Regelfall auch eine Ta-
geszeitung als Betriebsausgabe 
anerkennen.“

Magazine sind Privatsache

Monatszeitschriften sind laut 
Lohnsteuer-Richtlinien dem pri-
vaten Bereich zuzuordnen. Er-
wähnt werden beispielsweise Trend 
oder Gewinn, was demnach wohl 
auch für Zeitschriften wie Geo 

Geltung haben wird. „Die Kosten 
für diese Zeitschriften sind also 
privat zu tragen“, betont Kenda.

Gesundheitszeitschriften im 
Wartezimmer können selbstver-
ständlich als Betriebsausgabe ab-
gesetzt werden. „Hingegen werden 
Bücher einer Bibliothek steuerlich 
nicht anerkannt, da eine aus-
schließlich betriebliche Nutzung 
nicht nachweisbar ist“, so Kenda.

Notfalls Selbstanzeige

Jeder Arzt kann aber darauf
hoffen, dass das Konto „Wartezim-
merliteratur“ bzw. „Fachliteratur“ 
nicht zum Prüfungsschwerpunkt 
bei einer Betriebsprüfung gehört 
und damit von der Finanz unange-
tastet bleibt oder dass ein einsich-
tiger Betriebsprüfer seines Amtes 
waltet. Kenda: „Sollte man im 
Rahmen einer Betriebsprüfung 
selbst einsehen, dass zu viel Li-
teratur in der Einnahmen-Aus-
gaben-Rechnung vorhanden ist, 
bleibt noch immer der Weg der 
Selbstanzeige.“ MD 

Kaum Steuerbonus für Lesestoff
Welche Zeitungen und Zeitschriften für die Ordination absetzbar sind

Tageszeitungen, Zeitschriften und
Bücher machen Patienten das Warten 
kurzweiliger. Eine ausschließlich be-
triebliche Nutzung nimmt die Finanz 
von vornherein aber nicht an.

Fehlermanagement mit Angst? – Wer diesem Konzept folgt, wird Misserfolg ernten.

Dr.  Viktoria Hausegger
mehr.wert. für Ärzte und

Apotheker. Tel. 0664/460-16-35

www.mehrwertmarketing.at

>> Fehler verstehen gelingt nur 
dann, wenn der Verstand nicht 
von Angst blockiert ist. <<
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